
Regelungen zum Schulbetrieb ab dem 15.03.2021 

Die Regelungen zum Schulbetrieb ab dem 15.03.2021 gelten zunächst bis zu den Osterferien. Für die 

Zeit danach bleibt abzuwarten, wie dann die aktuellen Vorgaben lauten. 

Allgemeine Hinweise: 

• Die Klassen werden durch die Schule in zwei Gruppen aufgeteilt und kommen wechselweise 

nach folgendem Modell in die Schule: 

Klasse XY Gruppe 1 Gruppe 2 

Woche 15.03. – 19.03.2021 Mo, Mi, Fr Di, Do 

Woche 22.03. – 26.03.2021 Di, Do Mo, Mi, Fr 

Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer informieren ihre Klassen im Laufe der Woche über 

die Gruppeneinteilung. Diese wird zudem in einem gesonderten Ordner (z. B. 

„Präsenzunterricht ab 15.03.“) bei schulbistum.de hochgeladen. 

• Die Klasse 8d (20 Schüler/innen) wird täglich in voller Stärke in der Schule beschult. 

• Eine Notbetreuung für die Jahrgangsstufen 5 und 6 wird weiterhin angeboten. Diese findet 

für die Zeit von 07.55 – 13.20 Uhr jeweils an den Tagen statt, an denen die angemeldeten 

Schülerinnen und Schüler nicht im Präsenzunterricht sind. Die sogenannte erweiterte 

Betreuung für Schülerinnen und Schüler der Jgst. 7 bis 9, die der Verpflichtung zur Teilnahme 

am Distanzlernen bislang in der Schule nachgekommen sind, entfällt hingegen, da aufgrund 

der Rückkehr aller Klassen nicht mehr genügend Räume zur Verfügung stehen. 

• Auch die Klassen der Jahrgangsstufe 10 gehen in den Wechselunterricht über, da die 

räumlichen Kapazitäten aufgrund der Rückkehr aller Schulklassen es nicht mehr zulassen, die 

Klassen auf zwei Räume zu verteilen. 

• Der Unterricht im Wahlpflichtbereich findet – auch in Klasse 10 - im Klassenverband statt. Die 

jeweiligen Fachkolleginnen und -kollegen stellen für die Kurs- und Wahlfächer die Aufgaben. 

• Nach den Vorgaben des Schulministeriums endet der Schulunterricht für alle Klassen nach 

der 6. Stunde (13.20 Uhr). Der Nachmittagsunterricht entfällt somit. Eine Ausnahme gilt hier 

für die Jahrgangsstufe 10, für die aufgrund des anstehenden Abschlusses der Unterricht 

regulär erteilt werden soll. Hier sei darauf hingewiesen, dass es keine Mittagsverpflegung in 

der Mensa geben wird. Lediglich in den großen Pausen findet in der Mensa der reguläre 

Kioskbetrieb statt. 

• Regelung für die Kursarbeit in der Jgst. 10 am 19.03.2021: Die Kursarbeiten werden in der 1. 

und 2. Schulstunde von der kompletten Gruppe geschrieben. Die Kurse mit einer großen 

Anzahl von Schülern werden geteilt. Die Klassengruppe, die an dem Tag eigentlich nicht im 

Präsenzunterricht ist, muss zu der angesetzten Kursarbeit erscheinen und kann nach 

Fertigstellung der Arbeit (spätestens nach der 2. Stunde) die Schule wieder verlassen. Dazu 

ein Hinweis für Fahrschüler/innen: Die Busse fahren wohl zur ersten, nicht aber nach der 

zweiten Schulstunde, sodass hier selbst für einen Rücktransport Sorge zu tragen ist. 

• Da die Kolleginnen und Kollegen im Rahmen des Wechselmodells ihrer 

Unterrichtsverpflichtung im Rahmen des Präsenzunterrichts für dann jeweils die halbe 

Klassengruppe (Ausnahme 8d) nachkommen, finden die Videokonferenzen in der bisherigen 

Form nicht mehr statt. Die Schule prüft, ob die technischen Gegebenheiten es zulassen, dass 

die Gruppe, die nicht in Präsenzunterricht ist, per Videokonferenz in den Klassenraum 



zugeschaltet werden kann (so genannter „Hybrid“-Unterricht), um aus der Distanz das 

Unterrichtsgeschehen zu verfolgen. 

• Bis zu den Osterferien werden keine Klassenarbeiten geschrieben. Klassenarbeiten sollen 

frühestens in der zweiten Schulwoche nach den Ferien geschrieben werden. 


